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DDR 2.0?
Der Staat macht die Genehmigung von Schießsportordnungen zum Gnadenakt.

Das bestätigte das Kölner Verwaltungsgericht den Freien Schützen in Deutschland (FSD).

Text: Andreas Skrobanek
Fotos: Michael Schoppers, FSD e.V.,
VISIER-Archiv

I
Manchmal entscheiden nur ein

paar Worte über die Zukunft. In

diesem Fall geht es um das „be-

sondere öffentliche Interesse". Was

dieser unbestimmte Rechtsbegriff bedeu-

tet, kann niemand genau sagen, das

hängt zunächst vom Rechtsgebiet ab. So

kann zum Beispiel die Staatsanwaltschaft

bei einer Körperverletzung auch ohne

Strafantrag ermitteln - wenn es dafür ein

besonderes öffentliches Interesse gibt. Im

Strafrecht bestimmen Richtlinien, wann

es vorliegt. Doch im Waffenrecht ist das

leider anders. Mit der Folge, dass von der

Autonomie des Sports nichts mehr übrig-

bleibt: Bei derGesetzesnovellierung 2008

erweiterte der Bundestag das WaffG um

den § 15a WaffG, der die Genehmigung

der Schießsportordnungen durch das

Bundesverwaltungsamt regelt. Und da-

bei kam auch folgende Vorschrift in den

§ 15a Abs. 2: „Die Genehmigung einer

Sportordnung muss im besonderen öf-

fentlichen Interesse liegen." Die SPD-Ab-

geordnete Gabriele Fograscher berichte-

te vor drei Jahren VISIER, dass die dama-

ligen Koalitionspartner CDU und SPD

diese Vorschrift im Innenausschuss nicht

diskutierten. Auch in den vielen Briefen und

E-Mails von Vereinen und Waffenbesit-

zern sei das kein Thema gewesen, so Fo-

grascher damals. Weil Politik und Medien

lieber dummes Zeug über die bösen An-

scheinswaffen und „gefährliche" Einhand-

messer verbreiteten, rutschte die Vor-

schrift fast unbeachtet ins Waffengesetz.

Eigentlich sollte ein Anspruch auf Geneh-

migung einer Schießsportordnung oder
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einer Änderung bestehen, wenn aus ihr

keine Gefahr für die öffentliche Sicher-

heit erwachsen kann. Doch was soll in

diesem Zusammenhang „besonderes

öffentliches Interesse" bedeuten? Was

hohe Einschaltquoten bringt? Dann wäre

außer Biathlon wohl kaum eine andere

Disziplin genehmigungsfähig. Oder sind

nur noch olympische Übungen genehm,

weil die Teilnahme an Olympia das

Ansehen der BRD im Ausland

stärkt? So eine Sportpolitik

kennt man aus der DDR. Lie-

gen vielleicht nur noch

Disziplinen im beson-

deren öffentlichen

Interesse, die die

Schützen mit

Druckluft-

und Licht-

gewehren

schießen kön-

nen? Das verlan-

gen inzwischen Waf-

fengegner - auch in der

Politik. Wer entscheidet,

wann eine Disziplin im öffentli-

chen Interesse liegt? Und schließ-

lich: Was macht dieses ominöse

öffentliche Interesse zu einem be-

sonderen?

Nach dem der Bundestag die Vorschrift

ins WaffG gehievt hatte, spielte sie zu-

nächst keine große Rolle. Das Bundes-

verwaltungsamt gab den dicken Regel-

werken aller anerkannten Schießsport-

verbände nach und nach seinen Segen.

Inzwischen sieht das nach VISIER-Infor-

mationen anders aus: Das Amt teilte den

anerkannten Verbänden vor Monaten

sogar per Rundbrief pauschal mit,

dass es bis auf weiteres keine Anpassun-

gen der Ordnungen befürworten wird.

Der Grund: kein besonderes öffentliches

Interesse.

Einen noch herberen Schlag mussten die

Freien Schützen in Deutschland einstecken.

Der FSD gründete sich im Juli 2006 in

Siegburg. Seitdem kämpfen der Vorsit-

zende Ernst Bader und seine Mit-

streiter erst einmal um Mitglieder.

Denn § 15 Abs. l verlangt für

die staatliche Anerkennung

mindestens 10000 Mit-

glieder, die mit Schuss-

waffen schießen.

Und selbst nach

der Ausnah-

merege-

lung in

§ 15 Abs. 2

müssen es

2000 sein. Da-

mit nicht genug: Der

§15 Abs. l Nr. 6 setzt für

die Verbandsanerkennung

durch den Staat außerdem ei-

ne genehmigte Schießsportord-

nung voraus. Also beschloss der FSD

2006 einen Entwurf und legte ihn dem

Bundesverwaltungsamt vor. Nach lan-

gem Hin und Her mit vielen Misstönen

lehnte das Amt im August 2009 den

Antrag ab. Das gleiche passierte mit

dem Widerspruch der Freien Schützen.

Der FSD zog vor das Verwaltungsgericht

- und verlor.

Im Urteil folgten die Kölner Richter dem

Bundesverwaltungsamt darin, dass es an

einem besonderen öffentlichen Interesse

fehle. Das BVA hatte das damit begrün-
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det, dass sich die Disziplinen der FSD-
Sportordnung nicht oder nur wenig von
den Disziplinen bereits genehmigter
Schießsportordnungen unterscheiden. In
Widerspruchsverfahren wiederholte das
Amt diese Begründung.

Das Verwaltungsgericht wiederum stellte
in der Urteilsbegründung klar, dass es
sich dabei „um einen zentralen Punkt"
handelt. Dann folgt eine - anders kann
man es wirklich nicht sagen - völlig
schräge Auslegung des § 15 a (Kasten
rechts unten). Es sei nicht möglich, „dass
ein nicht anerkannter schießsportlicher
Verband selbst Schießsport im v.g. Sinne
auf der Grundlage einer anderen geneh-
migten Schießsportordnung betreibt.
Denn dann wäre die beschriebene be-
hördliche Kontrolle nicht sichergestellt
und es könnten wiederum im Bereich des
Schießsports Strukturen entstehen, wie
sie teilweise vor der gesetzlichen Neure-
gelung bestanden und vom Gesetzgeber
als untragbar angesehen worden sind."

Das Urteil macht das Genehmigungsver-
fahren deshalb zum Gnadenakt: § 15 a
Abs. 2 sei in dem Sinne ein Ausnahme-
fall, „als es um die im Allgemeininteresse
liegenden schießsportlichen Belange der
Förderung oder Weiterentwicklung des
Schießsports" gehen muss. Deshalb
reicht es nach Ansicht der Kammer nicht
aus, wenn die von einem nicht anerkann-
ten Verband vorgelegte Sportordnung
auf keine rechtlichen Bedenken stößt -
zum Beispiel, weil sie der genehmigten
Ordnung eines anderen Verbandes ent-
spricht. Genau das war hier teilweise der
Fall. Der FSD hatte einige Disziplinen aus
dem BDMP-Regelwerk übernommen.
Die Idee dabei: Was dem einen Verband
genehmigt wurde, kann beim anderen
nicht abgelehnt werden - schließlich gibt
es in der Verfassung einen Gleichbe-
handlungsgrundsatz.

Doch die Richter sahen es anders: „Eine
derartige Gesetzesinterpretation würde
dem Aspekt nicht gerecht werden, dass
es sich um einen Ausnahmefall handeln
soll. Denn dann könnte eine letztlich
nicht begrenzbare Zahl von Verbänden
sich neu konstituieren und Schießsport

Auszug aus dem WaffG
§15

Schießsportverbände,
schießsportliche Vereine

(1) Als Schießsportverband im Sinne
dieses Gesetzes wird ein überörtlicher
Zusammenschluss schießsportlicher Ver-
eine anerkannt, der
!.(...)
2. mindestens 10 000 Sportschützen, die
mit Schusswaffen schießen, als Mit-
glieder insgesamt in seinen Vereinen hat,
3. den Schießsport als Breitensport und
Leistungssport betreibt,
4.(...)
5. regelmäßig überregionale Wettbewerbe
organisiert oder daran teilnimmt,
6. den sportlichen Betrieb in den Verei-
nen auf der Grundlage einer genehmig-
ten Schießsportordnung organisiert und
7. (...)

(2) Von den Voraussetzungen des Absat-
zes l Nr. l, 2 oder 4 Buchstabe b kann ab-
gewichen werden, wenn die besondere
Eigenart des Verbandes dies erfordert, öf-
fentliche Interessen nicht entgegenste-
hen und der Verband die Gewähr dafür
bietet, die sonstigen Anforderungen nach
Absatz l an die geordnete Ausübung des
Schießsports zu erfüllen. Ein Abweichen

betreiben, was aber der dargelegten ge-
setzlichen Konzeption widersprechen
würde." Die erfolgreiche Gründung ei-
nes neuen Schießsportverbandes sei
„danach nur in eng begrenzten Fällen
möglich", geben die Richter zu. Aber das
finden diese trotz des Grundrechts der
Vereinigungsfreiheit in Artikel 9 Grund-
gesetz auch richtig: Der Umgang mit
Waffen sei nämlich grundsätzlich dem
Staat vorbehalten und Zulassung des
Waffengebrauchs nur zu rechtfertigen,
soweit dies mit der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung vereinbar ist.

Das Ergebnis dieser merkwürdigen Inter-
pretation des § 15a: Die Genehmigung

Der Verband „Freie Schützen in
Deutschland e.V." gründete sich schon
2006. Seitdem kämpft der Vorsitzende
Ernst Bader um die Genehmigung der
Schießsportordnung — jetzt vor Gericht.

von dem Erfordernis nach Absatz l Nr. 2
ist unter Beachtung des Satzes l nur bei
Verbänden zulässig, die mindestens
2000 Sportschützen, die mit Schusswaf-
fen schießen, als Mitglieder in ihren Ver-
einen haben.

§15a
Sportordnungen

(1) Sportliches Schießen liegt dann vor,
wenn nach festen Regeln einer genehmig-
ten Sportordnung geschossen wird. (...)

(2) Das Bundesverwaltungsamt entschei-
det über die Genehmigung der Teile der
Sportordnungen von Verbänden und Ver-
einen, die für die Ausführung dieses Ge-
setzes und der auf seiner Grundlage er-
lassenen Rechtsverordnungen erheblich
sind. Die Genehmigung einer Sportord-
nung muss im besonderen öffentlichen
Interesse liegen. Änderungen von Sport-
ordnungen sind dem Bundesverwal-
tungsamt zur Prüfung vorzulegen. (...)

(3) Die Genehmigung einer Sportord-
nung ohne gleichzeitige Anerkennung
als Verband nach § 15 Abs. l kann er-
folgen, wenn die Vorgaben des Buchsta-
bens a des § 15 Abs. l Nr. 4 und der
Buchstaben a bis c des § 15 Abs. l Nr. 7
erfüllt sind.
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einer neuen Sportordnung muss nach Ansicht der Kammer „ei-
ne Förderung oder Weiterentwicklung des Schießsports bewir-
ken." Der FSD habe keinen Anspruch auf die staatliche Befür-
wortung seines Regelwerks. Denn er habe nicht konkret und
nachvollziehbar dargelegt, „was an diesen Disziplinen im
Vergleich zu bereits in anderen genehmigten Sportordnungen
genehmigten Disziplinen tatsächlich neu ist und dass diese Ab-
weichungen derart beschaffen sind, dass etwa von einer Wei-
terentwicklung des Schießsports gesprochen werden kann."

Immerhin hat die Kammer eine Berufung gegen dieses Urteil
vom 10. November 2011 (AZ: 20 K 1892/10) zugelassen.
Und das ist auch gut so. Denn es spricht eine Menge gegen die
Auffassung der Kölner Richter: Mit dem neuen § 15 a Abs. 3
hat der Gesetzgeber auch staatlich nicht anerkannten Verbän-
den ermöglicht, sich Schießsportordnungen genehmigen zu
lassen. Ein Vorbehalt, dass dies nurfür neue Formen des Sport-
schießens möglich sein soll, findet sich im Gesetz nirgends.
Hätte der Gesetzgeber das gewollt, dann stünde so ein ent-
scheidendes Ausschlusskriterium sicher im § l 5 a oder wenig-
stens in der Begründung des Gesetzentwurfes. Die Kölner
Richter verkennen, dass die Förderung und Weiterentwicklung
des Schießsports nicht nur von der Entwicklung neuer Diszipli-
nen abhängt. Genauso wichtig sind innovative Konzepte der
Jugendförderung, alternative Verbands- oder Wettkampf-
strukturen, ein niedrigeres Durchschnittsalter der Mitglieder
oder günstige Mitgliederbeiträge. Auch wenn es DSB, BDS
und BDMP vielleicht nicht gern hören: Die Existenz möglichst
vieler Verbände fördert den Schießsport und seine Weiterent-
wicklung. Denn das zwingt die Verbände in einen Wettbewerb
um Mitglieder und attraktive Angebote. Was wäre zum
Beispiel das IPSC- oder das Westernschießen in Deutschland
ohne den BDS?

Insgesamt klingt das Urteil weniger nach Rechtsprechung als
mehr nach Sportpolitik. Das Gericht erkannte, dass es bei so
einer Auslegung des § 15 a kaum eine erfolgreiche Verbands-
gründung geben kann. Logisch, denn welcher Bürger wird
schon irgendeinem Sportverein beitreten, wenn er noch Jahre
warten muss, bis er seinen Sport ausüben darf? Mit der Verei-
nigungsfreiheit aus dem Grundgesetz hat dieses Urteil nichts
mehr zu tun, genausowenig mit Sportautonomie. Denn für die
öffentliche Sicherheit spielt es überhaupt keine Rolle, ob sich
etwa 50000 Sportschützen in einem, zwei oder vier Verbänden
organisieren. Für die vom Gericht beschworene Gefahrenab-
wehr sorgt der Staat ganz anders: Mit der Kontrolle der Schieß-
sportordnungen, dem Verbot bestimmter Übungen wie dem
Kampfschießen und bestimmter Waffenarten. Waffen erwer-
ben dürfen Mitglieder und Vereine nur, wenn sie ein Bedürfnis
nachweisen. Und ganz sicher bringt es kein Plus für die
öffentliche Sicherheit, wenn ein Verband nicht die genehmig-
ten Disziplinen anderer Verbände übernehmen darf. Hoffent-
lich arbeitet das Oberverwaltungsgericht sorgfältiger - der
FSD will in Berufung gehen und hofft auf Verstärkung durch
viele neue Mitglieder. Q
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